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Sehr geehrte Frau Präsidentin Keller,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

für die Anhörung zum Gesetzentwurf der CDU-FraMion im Thüringer
Landtag zur Änderung des Thüringer Vergab egesetzes in Verbindung mit
der hierzu abgegebenen Stellungnahme der FDP-Frakfcion möchten wir uns
bedanken.

Die Fragen des Ausschusses für Wirtschaffc, Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft des Thüringer Landtags zum Gesetzentwurf in Drucksache
7/2209 werden aus unserer Sicht wie folgt beantwortet;

l. Wie bewerten Sie die von der Fraktion der Cüü im
Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderungen im Eüizelnen?

Antwort: Der LFB Landesverband der Freien Berufe Thüringen e,V. (im
folgenden; LFB) begrüßt den Geöetzentwurf, da die Entbürokratisienmg
auch. in unserem Interesse liegt.

Auä unserer Sicht, besonders der im LFB vertretenen Gruppen der
technischen und planenden freien Berufe, ist es sinnvoll,
Nachhaltigkeitsanforderungen in den Ausschreibungsunterlagen und nicht
im Gesetz zu formulieren. Diese Herangehensweise fördert die Bestimmtheit
der Ausschreibungßunterlagen und damit letztendlich auch die
Rechtssicherheit unter den Bietern.
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2. Wo innerhalb des Vorgangs der öffenäichen Auftragsvergabe
auch unabhängig vom vorliegenden Gesetzentwurf — macht die
Embezielmng sozialer und ökologischer Kriterien den meisten
Sinn?

Antwort: Umfang und Art der zu berücl<sichügenden sozialen und
ökologischen Kriterien können und sollten in Abhängigkeit von den
auszuschreib enden Vorhaben jeweils konkret definiert werden.

Der potentielle Auftraggeber weiß am Besten, auf welche sozialen und
ökologischen Kriterien es ankommt. Folglich müsssen diese schon in den
Ausschrefbungsunterlagen eindeutig und abschließend artikuliert werden,

3. Aus welchen Gründen ist der Vorgang der Vergabe der
geeignete bzw. ungeeignete Ort für die Berücksichtigung
derartiger Kriterien?

Antwort: Soziale und ökologische Kriterien für die Vergabe können U.E.
nicht im. Gesetz geregelt werden, weil es damit nicht möglich ist, die
Besonderheiten der auzuschreib enden Vorhaben hinreichend zu berück-
sichtigen. Den Zuschlag soll der Bieter erhalten, der" auch unter Berück-
sichtigung aller anderen Kriterien - die konkreten Anforderungen an die
Umsetzung des ausgeschri ebenen Vorhabens am Besten erfüllt. Das aber
setzt voraus, dass sich. aus denAusschreibungsunteriagen - nicht aus dem
Gesetz - diejenigen sozialen und .ökologischen Kriterien entnehmen lassen,
die für die Umsetzung des konlu-eten Vorhabens wesentlich, und als
objektiver Maßstab geeignet sind, ggf. auch die Naöhpriifung der
Vergabeentscheidung zu erlauben.

4. Wie bewerten Sie grundsätzlich die Vorgaben des § 10
Vergabegesetz zur Tax*ifti'eueei*lclärung aus rechtlicher mid/oder
ökonomischer Sicht?

Antwort: Die Tariffcreue ist eine arbeits- und sozialrechüich geregelte
rechtliche Verpflichtung jedes Unternehmens, das dem Geltungsbereich
eines Tarifvertrags unterworfen ist. Die Einhaltung dieser Rechtspflicht wird
bereits umfassend überwacht, insbesondere durch das Sozial-, Arbeite- und
Strafrecht, durch Kontrollen der Zollbehörden und Pinanzämter, im
Rahmen der Rechtsprechung der Fachgerichte und über die Mitwirkung von
Betriebsräten, Personalvertretungen und Gewerkschaften. AU dies geschieht
ausreichend und unabhängig von Vergabeentschei düngen. Einer
nochmaligen entsprechenden Regelung im Vergaberecht bedarf es aus
unserer Sicht daher eigentlich nicht.

Für die Nachweisführung der Tariftreue freiberuflicher Bietet' durch Zertifi-
zierung regen wir an, die jeweiligen Fachkammern der verkammerten freien.
Berufe als Zertifiziemngsstellen einzurichten. Für technische Berufe, für die
die Möglichlceit einer Mitgliedschaft in einer Kammer (aber keine gesetz-
liche Verpflichtung hierzu) besteht, könnte gleichwohl die jeweilige Kammer
Zertiftziemngsstelle sein. Für mchtverl<ammerte freien Beinfe könnten
deren Fachverbände ggf. als b'eliehene Zertifizienmgsstellen tätig werden.

Insoweit kann U.E. auf die guten Erfahrungen zurückgegriffen werden, die in
Thüringen bei der Umsetzung der europäischen Üiensdeistungsrichtlinie
gemacht worden sind (Einheitlicher Ansprechpartner/EinheitIiche Stelle).
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5. Angesichts der rechtsverbindlichen Wirkung der ratifizierten
ILO-Übereüijkoimnen in Deutschland: welchen Mehrwert bietet
deren zusätisliche Veranlcenmg im Vergab egesctz?

Antwort; Aus Sicht des LFB lässt sich ein Mehrwert der zusätzlichen
Verankenmg im Vergabegesetz nicht erkennen.

6. Wären die un Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderungen im
Thüringer Vergabegesetz aus Ihrer Sicht geeignet,
Ausschreibungsverfahi'en attraktiver zu gestalten, die; Bürolu'atie
abzubauen und dabei gleichzeitig Ai'beitneluner-Na<;hteÜe sowie
Nachteile für die Umwelt zu verhmdem?

Antwort; Wie sich bereits aus unserer Beantwortung der Prag^ l ergibt,
erscheint der Gesetzentwurf aus unserer Sicht geeignet, die damit erklärte
Zielsetzung zu unterstützen. Entbürokratisierung verschafft allen beteiligten
Unternehmen Gelegenheiten, produktiver zu arbeiten. Das liegt nicht nur im
Interesse der beteiligten Unternehmen, sondern auch des Freistaats
Tliüringen und seiner Steuern zahlenden Bürger. Der Gesetzentwurf steht
daher aus unserer Sicht nicht - wie die Frage nahezulegen scheint" im
Widerspmch zur Vermeidung von Arbeitaehmernachteilen.

Die Vermeidung von Nachteilen für die Umwelt im Rahmen der Vergabe
setzt voraus, dass - wie oben bereits ausgeführt wurde - die zu beachtenden
Kriterien vorhabenbezogen von den ausschreibenden SteUen definiert
worden sind. Dies ist aber keine vom Gesetzgeber zu lösende Aufgabe. Ein
RegelungsbedÜrfnis kann insoweit nicht erkannt werden.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Präsidentin
LPB Landesverband der Freien Berufe Thüringen e.V.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 


